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Alt-Oberrichter
Crnft Zuberbubler, Trogen

(1876—1948)
Von Pfarrer J. Béni

Als im Jahre 1929 Verhorrichter Ernst Zuberbiihler von seinem
Amte zuriicktrat, da schrieb der damalige Redaktor des «Sén-
tis»: «Das ist schade, nicht bloB deshalb, weil alle, Gerechte und
Ungerechte, die mit dem Rathaus Trogen zu tun hatten, nun an
ihn gewdhnt waren, sondern besonders deshalb, weil der Kanton
mit ihm einen tiichtigen Mann verliert.» Ein guter Mensch, ein
origineller Kopf, in dem Witz und Schalkhaftigkeit des Gaisers
sich mit Trogener Geisteshaltung und Kultur verbanden, ein
markanter Trdger der Rechtsgelehrtheit seiner engeren Heimat
ist in ihm nun dem Volk und Land entrissen worden. Schade, daB3
er fiir immer von uns ging! In Ernst Zuberbiihler verschmolzen
sich das Menschliche und das Wissenschaftliche zu einer Lebens-
einheit. Wer ihn kannte, den zog die feine Mischung von juri-
stischer Klarheit, riicksichtsvoller Einfiithlung in alle Neben-
umstdnde, Freude am Humorvollen auch bei Bosewichten, boden-
standige Einfachheit als kostliches Erbstiick seiner Heimat an.
Mit den tiefsten Wurzeln seines Wesens blieb er mit der Eigen-
art seines Volkes verbunden. Wenn eine rechtliche Frage in Ge-
meinde und Kanton besprochen wurde, so leuchteten seine giiti-
gen Augen, und so wuBdte man, da man von diesem Juristen
eine reife, klare, gerechte und menschlich einfiihlende Antwort
bekam. So durfte man aus voller Uberzeugung iiber die Ab-
dankungsrede das Wort des Psalmisten (Psalm 82. 3) setzen:
«Seid Richter dem Geringen und der Waise und helft dem Elen-
den und Diirftigen zum Rechte!»

Ernst Zuberbiihler wurde am 10. November 1876 in Gais ge-
boren, wo sein Vater frither Gemeindeschreiber und Zivilstands-
beamter gewesen war und dann zum Regierungsrat und Land-
ammann vorriickte. Vom Vater hat Ernst Zuberbiihler — der im
Kreise von fiinf Geschwistern aufwachsen durfte — die hervor-
stechende Begabung und Eignung fiir den Staatsdienst geerbt.
Die Mutter Bertha geb. Koller war eine einfache, schlichte Frau,
die in liebender Sorge um Vater und Kinder aufging und dabei
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das Leid durchzumachen hatte, vier Kinder bei der Geburt ver-
lieren zu miissen. Nach einer gewissenhaften Erziehung im elter-
lichen Hause, wo Aufrichtigkeit, Zuverldssigkeit und Einfachheit
wohnten, besuchte Ernst Zuberbiihler die Kantonsschule in Tro-
gen. Nach der Maturitdt studierte er in Bern, Lausanne, Genf,
Heidelberg und Berlin. Als von Natur frohlicher Sohn seiner
Heimat hat er in kostlicher Weise die Pflege der Wissenschaft
mit derjenigen studentischer Geselligkeit verbunden. Er war Mit-
glied der Zofingia. Mit 23 Jahren trat er das Amt eines Bezirks-
gerichtsschreibers in Trogen an, das er von 1899—1906 inne-
hatte. Als 1906 der heutige Alt-Bundesrat Dr. Johs. Baumann
zum Regierungsrat gewdhlt wurde, riickte Ernst Zuberbiihler
zum Verhorrichter und Chef des Kantonspolizeiamtes nach. Bis
1929, also wahrend 23 Jahren, harrte er auf diesem verantwor-
tungsvollen und arbeitsreichen Posten aus, der das ArbeitsmaB3
seiner Person mehr als ausfiillte, wurden doch nach seinem
Riicktritt die beiden Stellen getrennt und zwei Personlichkeiten
iibertragen. Unzdhlige Rechtsgutachten flossen aus seiner Hand,
die den Stempel eines klaren Juristen, aber auch denjenigen eines
giitigen, die Gerechtigkeit liebenden Herzens tragen.

Am 26. Juli 1910 verehelichte sich Ernst Zuberbiihler mit Hen-
riette Wilhelmina van Waveren, in der er eine feinfithlende Gattin
und giitige Lebenskameradin hatte. Viele gliickliche Jahre und
wihrend des zweiten Weltkrieges auch solche gemeinsamen
Bangens und Sorgens waren den beiden beschieden. Der Krieg
zerstorte manches, was in langer Arbeit und Behaglichkeit des
Lebens aufgebaut worden war. In die dreiBiger Jahre fallt die
Indienreise der Eheleute Zuberbiihler, von der er vieles zu er-
zdhlen wuBte. Auch fiihlte er sich der Heimat seiner lieben Frau,
Holland, eng verbunden. Die Landsgemeinde von 1932 wéihlte
Ernst Zuberbiihler ins Obergericht und iibertrug ihm sofort das
Prasidium der Aufsichtskommission fiir Schuldbetreibung und
Konkurs, ein ehrendes Zeugnis des Vertrauens, das es dem Neu-
gewdhlten entgegenbrachte. Aber schon 1936 demissionierte er
auch von diesem Posten.

Ernst Zuberbiihler hing mit gleicher Liebe an seiner Biirger-
gemeinde Gais wie an seiner Wohngemeinde Trogen. Er gehorte
zu den markanten Gestalten des kantonalen Gerichtsortes, war
aufgeschlossen und freundlich gegen jedermann. In den Orts-
vereinen: Méannerchor und Kronengesellschaft und in der Zo-
fingia war er wegen seines lauteren Charakters und seiner urchi-
gen Geselligkeit geschédtzt und verehrt. Als Mitglied des SAC,
Sektion Sdntis, war er ein begeisterter Freund der Berge, der in
jiingeren Jahren gemeinsam mit Dr. Rudolf Staub, heute Pro-
fessor der Geologie an der ETH, manche schwierige Bergtour
unternahm. Freundschaften fiirs Leben hatte er manche gekniipft
und Freundestreue blieb ein Grundzug seines Wesens. Er konnte
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auf den andern verstdndnisvoll hinhoren, auf dessen Anliegen
und Sorgen eingehen, so wie es dem ehrfiirchtigen und freien
Menschen eigen ist. Lauterkeit der Gesinnung und selbstlose
Schlichtheit und Treue des Herzens zierten ihn. Geistiges Leben
und wahrhaft menschliche Existenz waren ihm unmdoglich ohne
Freiheit. Wenn der Begriff der Freiheit vielen Bindungslosigkeit
und Willkiir bedeutet, so stammte er bei ihm aus jener vorbild-
lichen Generation liberaler Geisteshaltung, die im Ideal der
Freiheit die Bindung, Verpflichtung und Verantwortung emp-
fand. Gais und Trogen, das Land Appenzell verlieren in ihm
einen treuen Sohn der Heimat, einen tiichtigen Juristen und
lieben Menschen.
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1. Alt Professor Arnold Eugster, Speicher (1878 1949)., 2. Frau Hedwig Zircher-Zuberbuhler,

Teufen (1854 — 1948). 3. Alt Verhorrichter Ernst Zuberbuhler, Trogen (1876—1948). 4. Diakon
Dr. h. ¢. Jakob Kanzler in Ghazir (1871 — 1949).



	Alt. Oberrichter Ernst Zuberbühler, Trogen 1876-1948
	Anhang

